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Antrag 
Datum: 13.06.2016  
Drucksachen-Nr.: 16/0222  
_________________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Kultur-, Sport- und Freizeitausschuss 05.07.2016 öffentlich / Entscheidung 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Betreff 
 
Grabkreuz Josephine Loewenich auf dem Friedhof in Mülldorf 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob das Grabkreuz der Josephine Loewenich auf 
dem Friedhof in Mülldorf (nähe des Ehrenmales) unter Denkmalschutz gestellt werden 
kann.  
Da das Grabkreuz aus Sandstein besteht ist die Verwitterung sehr weit fortgeschritten. Da-
her ist eine kurzfristige Restaurierung dringend  geboten. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
Das Grabkreuz der Josephine Loewenich, die im Alter von nur 18 Jahren verstarb, ist für 
den Stadtteil Mülldorf von ortsgeschichtlicher Bedeutung. Dieses Grabkreuz wurde 1922 auf 
dem Grab der Tochter des Lehrers Peter Loewenich errichtet und ist nachweislich die erste 
Grabstätte auf dem neu angelegten Mülldorfer Friedhof.  
Vor diesem historischen Hintergrund ist es nach unserer Meinung angemessen, das älteste 
Kreuz auf dem Friedhof in Mülldorf unter Denkmalschutz zu stellen.   
 
 
gez. Claudia Feld-Wielpütz   gez. Dirk Beutel  gez. Andreas Gosemann 
gez. Marika Roitzheim, sB     

Ihr/e Gesprächspartner/in: Claudia Feld-Wielpütz, Marika Roitzheim, sB 
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